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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1978

Norm

StGB §312 Abs1

Rechtssatz

Die Zufügung körperlicher oder seelischer Qualen erfordert einen mit der Mißhandlung einhergehenden, längere Zeit

fortdauernden oder sich wiederholenden Zustand erheblicher physischer oder psychischer Beeinträchtigung.

Entscheidungstexte
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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